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Bürgermeister Otto Jäger sowie die 
Damen und Herren des Gemeinderates 
und die Gemeindebediensteten wünschen 
Ihnen einen wunderbaren Sommer.



VORWORT DES BÜRGERMEISTERS

Seit nunmehr 13 Jahren übe ich das Amt des 
Bürgermeisters aus. Zuerst möchte ich mich 
bei Ihnen für Ihre Zusammenarbeit und Ihr 
Vertrauen recht herzlich bedanken. 

Wir befinden uns in keiner leichten Zeit und 
wir steuern auch keiner einfachen Zeit ent-
gegen. Corona wird uns noch einige Zeit be-
schäftigen. Ich bin froh, dass in unserer Ge-
meinde seit Wochen kein positiver Fall mehr 
gewesen ist. Danke für Ihre großartige Diszip-
lin. Gemeinsam werden wir auch diese schwie-
rige Zeit gut überstehen. Ich bitte Sie aber ein-
dringlich, halten wir uns weiterhin an gewisse 
Regeln/Hygienemaßnahmen, damit wir un-
sere Gesundheit erhalten. Bitte werden wir 
nicht unvorsichtig, denn das Virus ist immer 
noch gegenwärtig. „Abstand halten und trotz-
dem zusammenhalten.“ Danke.

Die Wirtschaftskrise trifft natürlich auch die 
Gemeinden und wir müssen mit großen Ein-
bußen bei den Einnahmen rechnen. Trotzdem 
sind wir froh, dass die Gemeinden vom Bund 
eine Sonderförderung erhalten werden, da-
mit wir als Gemeinde diese Krise besser be-
wältigen und auch investieren können. Von 
der Landesregierung wurden wir angehalten, 
Einsparungsmaßnahmen zu prüfen und Pro-
jekte, die noch nicht gestartet worden sind, 
derzeit nicht zu beginnen. So müssen wir lei-
der z.B. die Planungsarbeiten für unseren neu-
en Marktplatz zumindest auf 2021 verschie-
ben. Ich bitte Sie um Ihr Verständnis, wenn 

so manche Projekte nun wieder etwas warten 
müssen, ich werde aber wieder alles daranset-
zen, Fördermittel für unsere Gemeinde zu lu-
krieren.

Leider können auch die meisten Veranstaltun-
gen in den Gemeinden nicht stattfinden. Auch 
unseren großartigen Genussherbst kann es in 
diesem Jahr, in der bekannten Art und Weise, 
leider nicht geben. Trotzdem sind wir sehr be-
müht, auf unser gesellschaftliches Leben, un-
ter Einhaltung aller Maßnahmen zur Erhal-
tung unserer Gesundheit, nicht zu vergessen. 
Es ist uns wichtig, den sozialen Kontakt durch 
gewisse neue Veranstaltungen zu pflegen. 

Doch an erster Stelle steht dabei auch bei 
uns immer die Gesundheit. Wir müssen posi-
tiv denken. Auch aus Krisen kann man etwas 
lernen und gestärkt daraus hervorgehen. Ge-
meinsam werden wir diese schwierige Zeit 
schaffen. Behalten wir uns weiterhin unseren 
Mut und unsere Zuversicht!

Schließlich gibt es auch sehr viel Positives aus 
unserer Marktgemeinde zu berichten. Die 
Wohnbautätigkeit ist nach wie vor voll im 
Gange. Bei der Billa wird bereits fleißig an dem 
neuen Wohnprojekt der Gedesag mit 24 Woh-
nungen gearbeitet. 

Ferner hat das Hanf Gschäftl am Marktplatz 
seinen neuen Standort bezogen. Und - was 
mich ganz besonders freut - ist, dass ich für 

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen!
Sehr geehrte Gemeindebürger!
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unser Gasthaus „Zum Schwarzen Adler“ einen Päch-
ter gefunden habe. 

Sie sehen, es tut sich doch sehr viel in unserer Ge-
meinde. Weiterarbeiten und mit Schwung aus dieser 
schwierigen Zeit - gemeinsam schaffen wir das. Um 
insbesondere unsere Familien ein wenig zu unter-
stützen und Freude zu bereiten, wollen wir jedem 
Kind bis 16 Jahre eine Saisonkarte für unser schönes 
Freibad für 2021 schenken. 

Im Namen des Gemeinderates gratuliere ich allen 
Geburtstagsjubilarinnen und -jubilaren recht herz-
lich, ebenso allen Maturantinnen und Maturanten 
zur bestandenen Reifeprüfung und ich darf für den 
weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute und viel 
Erfolg wünschen. Unseren Schulkindern und Stu-
denten wünschen wir eine erholsame Ferienzeit. 
Alles Gute und viele Sonnentage für die bevorste-
henden Urlaubstage, sowie einen schönen und er-

holsamen Sommer und den Landwirten eine gute 
Ernte. Sie müssen auch nicht weit fahren, um Erho-
lung zu finden. Besuchen Sie unser schönes Freibad 
und genießen Sie erholsame Stunden in unserem 
Freizeitzentrum.

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebür-
ger, als Bürgermeister sind mir Ihre Anliegen wich-
tig. Bitte teilen Sie mir diese laufend mit. Tel.: 0650-
2376056. Ich werde versuchen, diese für Sie, mit 
meinem Team vom Gemeindeamt und Gemeinderat, 
bestmöglich zu erledigen. Ich freue mich weiterhin 
auf eine gute Zusammenarbeit und den starken Zu-
sammenhalt mit Ihnen, zum Wohle und zum Erfolg 
unserer Gemeinde. Bleiben Sie gesund!  

Herzlichst
Ihr Bürgermeister

VERKÜRZTE PARTEIEN VERKEHRSZEITEN  
WÄHREND DER FERIENMONATE
Gemäß § 13 Abs. 1 und Abs. 5 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes 1991 werden bei der 
Marktgemeinde Neumarkt/Ybbs 
die Erreichbarkeitsadressen so-
wie die Zeiten für den Parteien-
verkehr und die Amtsstunden in 
der Zeit vom 3. August bis 24. Au-
gust 2020 wie folgt festgelegt:

Amtsstunden 
(zur Entgegennahme schriftlicher 
Eingaben)
Montag – Freitag
8,00 Uhr bis 12,00 Uhr

Parteienverkehr 
(für persönliche Vorsprachen)
Montag – Freitag
8,00 Uhr bis 12,00 Uhr

Hinweis (aus § 13 Abs. 5 AVG)
Zur Entgegennahme mündlicher 
Anbringen ist die Behörde, außer 
bei Gefahr in Verzug, nur wäh-
rend der für den Parteienverkehr 
bestimmten Zeit verpflichtet, zur 
Entgegennahme schriftlicher An-
bringen nur während der Amts-
stunden. Schriftliche Anbringen, 
die außerhalb der Amtsstunden 
binnen offener Frist in einer tech-
nischen Form eingebracht wer-

den, die die Feststellung des Zeit-
punkts des Einlangens ermöglicht, 
gelten als rechtzeitig eingebracht. 
Behördliche Entscheidungsfris-
ten beginnen jedoch erst mit dem 
Wiederbeginn der Amtsstunden 
zu laufen. 

Diese Verordnung tritt mit ihrem 
Anschlag an der Amtstafel der 
Marktgemeinde Neumarkt/Ybbs 
in Kraft. 

So erreichen Sie uns: 
Marktplatz 1, 3371 Neumarkt/Ybbs
marktgemeinde@neumarkt-ybbs.gv.at
Telefon: 07412/52642, Fax DW 9

Informationen finden Sie auch unter: 
www.neumarkt-ybbs.gv.at
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RASENPFLEGE AUSSERHALB DES  
GARTENZAUNES
Wir ersuchen die Grundeigentümer wieder, während der 
Sommermonate den Grünstreifen zwischen Straße und 
Gartenzaun mitzubetreuen und so zu einem gepflegten 
Ortsbild beizutragen.

Weiters ersuchen wir, über Ihre Grundgrenze zum Nach-
barn oder zum öffentlichen Gut überhängende Bäume und 
Sträucher, bis an die Grundgrenze zurückzuschneiden. 
Danke für Ihre Bereitschaft.

ACHTUNG BEI ABLESUNG  
NEUE WASSERZÄHLERUHR 
Da es leider bei der letzten Wasserzählerablesung zu ei-
nigen Missverständnissen gekommen ist, möchten wir 
Sie auf diesem Wege nochmals informieren. Bei den alten 
Wasserzählern wurde bis dato der Verbrauch durch Able-
sung der letzten Stellen vorgenommen.

ACHTUNG: Die neuen Wasserzähler weisen 5 Stellen vor 
dem Komma und 3 Stellen nach dem Komma aus. Im Gegen-
satz zu den alten Wasserzählern erscheinen die 3 Nachkom-
mazahlen in roter Schrift (z.B. 1,234 oder 0,234). Bitte ge-
ben Sie bei der Ablesung dieser Zähler nur die Zahl vor dem 
Komma bekannt (schwarze Schrift), da sie ansonsten einen 
Verbrauch von z.B. 1234 m3 statt 1 m3 oder 234 m3 statt 0 m3 
haben!

MATURA ODER STUDIUM 
ABGESCHLOSSEN?
Auf Grund der neuen Datenschutz-
grundverordnung dürfen die Schulen 
die Namen der Absolventen nicht mehr 
bekanntgeben.

Sollten Sie die Matura bestanden oder 
ein Studium abgeschlossen haben, so 
möchte Ihnen die Marktgemeinde Neu-
markt/Ybbs recht herzlich dazu gra-
tulieren und eine Saisonkarte für 2021 
überreichen. Bitte melden Sie sich am 
Gemeindeamt Neumarkt/Ybbs.

BITTE NICHT
Bei der Lebenshilfe Kemmelbach wurden in letzter Zeit 
immer wieder Säcke mit Textilien und Schuhen abgestellt. 
Die Lebenshilfe nimmt KEINE Alttextilien entgegen. Bitte 
dies zu unterlassen. 

DISCOBUS – (SOMMER)PAUSE
Aktuell gibt es wegen Corona keinen Disco-
busbetrieb. Dieser soll voraussichtlich ab Fr., 
04.09.2020 wie gewohnt wieder aufgenom-
men werden.

CORONA HILFSDIENST
Ich hoffe, wir konnten mit unserem rasch ins 
Leben gerufenen unbürokratischen Hilfs-
dienst der Marktgemeinde gleich zu Beginn 
der schwierigen Zeit gut behilflich sein und 
einige Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-
bürger in ihrem Alltag zum Erhalt ihrer Ge-
sundheit, welche uns sehr wichtig ist, gut un-
terstützen! Unseren Hilfsdienst für Einkäufe 
und Besorgungen haben doch einige Bürger/
innen in unserer Marktgemeinde Neumarkt/
Ybbs in Anspruch genommen. Danke an Frau 
Geschäftsführende Gemeinderätin Anita Eder 
für die Abwicklung unseres Hilfsdienstes.
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ABSAGE VON VERANSTALTUNGEN
Covid-19 hat auch bei Veranstaltungen von Ge-
meinde, Pfarre und Vereinen umfangreiche Absa-
gen und Verschiebungen bewirkt. 
Unsere SEEYou-Veranstaltungen konnten teil-
weise auf das kommende Jahr verschoben werden. 
Zwei Veranstaltungen mussten leider abgesagt 

werden (siehe Info). Die größeren Veranstaltungen 
im Sommer wie Pfarrfest, Spielefest, Familienfest, 
IVV-Rad- und Fitwandertag, sowie die 70-Jahr Fei-
er des Musikvereines mussten leider allesamt ab-
gesagt bzw. verschoben werden.

NEUE ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR BAU-
HOFMITARBEITER 
Unsere 4 Mitarbeiter vom Bauhof wurden mit einer neu-
en Sicherheitsarbeitsbekleidung ausgestattet! Angekauft 
wurde eine Sommer- und Winterbekleidung. Als Bür-
germeister ist es mir sehr wichtig, dass unsere Mitarbei-
ter einheitlich und gut bekleidet – sowie zu ihrem Eigen-
schutz vor allem gut sichtbar – sind, wenn sie neben oder 
auf unseren Straßen ihre Gemeindearbeit leisten! Sie tra-
gen nun auch unser Gemeindewappen auf ihrer Dienstbe-
kleidung! Ein großes Dankeschön an unsere Mitarbeiter, 
dass sie bei jedem Wetter für uns da sind! Danke für eure 
wertvolle Arbeit! Viel Freude mit der neuen Bekleidung!  



ILLEGALE ABLAGERUNGEN VON 
GRÜNSCHNITT UND BIOABFALL IM 
MÜHLBACH, AUF FREMDEN WIESEN 
UND IN WÄLDERN

Vermehrt wird Grünschnitt/Fal-
lobst und Abfall direkt an der Ge-
wässerböschung oder im Mühl-
bach oder auf fremden Wiesen/
Äckern und Wäldern entsorgt. 
Diese Form der Entsorgung ist 
strengstens verboten und stellt ei-
ne Gefahr für die Umwelt dar.
So hat zum Beispiel die Ablage-
rung von Grünschnitt und Abfall 
direkt an der Uferböschung oder 
im Mühlbach zur Folge, dass es 
bei Engstellen zu Verstopfungen 
kommen kann und infolgedes-
sen kann dies bei starken Nieder-
schlägen zu Überschwemmungen 
führen.
Der Nährstoffhaushalt wird durch 
Stickstoffeinträge gestört. Auf-
grund der Überdüngung breiten 
sich stickstoffliebende Pflanzen - 
wie Brennnesseln - oft flächig aus; 
anspruchsvollere Pflanzen ver-
schwinden hingegen.
Gärung und Fäulnisbildung (ins-
besondere bei Rasenschnitt) füh-
ren zur Störung der Mikroorganis-
men im Boden und dadurch wird 

der natürliche Nährstoffkreislauf 
unterbrochen.
Durch Gartenabfälle gelangt 
Nitrat in den Boden, welches sich 
letztlich in unserem Grundwas-
ser wiederfindet. Dies schadet na-
türlich der Wasserqualität und in 
weiterer Folge unserer Gesund-
heit. Außerdem kann es durch 
derartige Entsorgungen im Mühl-
bach zu Verklausungen kommen, 
welche bei größeren Niederschlä-
gen zu Überschwemmungen füh-
ren!
Gartenabfälle in der freien Natur 
sind nicht nur ein unschöner An-
blick. Durch den erhöhten Nähr-
stoffeintrag und die Einbringung 
nichtheimischer, möglicherweise 
invasiver Pflanzenarten, können 
auch beachtliche Schäden an der 
Natur angerichtet werden. Aus 
einer eventuell einmaligen Abla-
gerung solcher Materialien wird 
zudem häufig Gewohnheit, oder 
aber Nachbarn schließen sich die-
sem Fehlverhalten an. Mit der 
Zeit werden Grün- und Waldflä-

chen hinter Privatgrundstücken 
mit unansehnlichen pflanzlichen 
Abfällen überhäuft. Erfahrungs-
gemäß lässt weiterer Müll, wie 
Plastikabfälle, nicht lange auf sich 
warten - weder für die Anrainer 
noch für die  Spaziergänger ist es 
ein schöner Anblick, wenn sich 
so quasi wilde Mülldeponien ent-
wickeln! An alle, die bisher Ih-
ren Rasenschnitt, Biomüll usw. so 
entsorgt haben: Stoppen Sie da-
mit - ab sofort! Entsorgungen von 
Rasenschnitt, Biomüll usw. ge-
genüber seinen eigenen Liegen-
schaften im Straßengraben, auf 
fremden Liegenschaften oder ein-
fach im Mühlbach werden zukünf-
tig zur Anzeige gebracht!
Wir ersuchen daher nochmals 

-  im Sinne des Umweltgedankens 
- den Grünschnitt und den Abfall 
im Abfallsammelzentrum oder 
in der BIO-Tonne fachgerecht zu 
entsorgen. Im Sinne unserer Um-
welt und der betroffenen Grund-
stücksbesitzer – DANKE!
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Trotz der schwierigen Situation für 
die Gastronomiebetriebe, gerade in 
der jetzigen Zeit, konnten wir für 
unsere beiden Gastrobetriebe einen 
Pächter finden.

FREIBADRESTAURANT
Als Bürgermeister freue ich mich sehr, 
für unser Freibadrestaurant einen Päch-
ter für diese Saison gefunden zu haben! 
Herr Gunter Mevec wird uns dieses Jahr 
mit Getränken, Eis und Speisen versor-
gen! Es ist sein eigener Wunsch, das Buf-
fet nur an Sonnentagen zu öffnen. An 
Regentagen wird er nicht geöffnet ha-
ben, d.h. die Öffnungszeiten des Buf-
fets und des Inselkiosks sind von unse-
rem Pächter gewählt. Natürlich stehen 
hier für den Pächter auch wirtschaftli-
che Aspekte im Vordergrund. Aber es 
ist auch klar, dass es im Interesse unse-
res Pächters liegt, das Buffet so oft wie 
möglich offen zu halten! Wir sind sicher, 
dass Gunter und sein Team bestmöglich 
für seine/unsere Gäste da sein werden. 
Gunter hat ein sehr gutes und leckeres 
Angebot für ein Freibadbuffet und freut 
sich natürlich sehr auf zahlreiche Gäs-
te. Nähere Infos zu den Öffnungszeiten 
des Buffets, sowie weitere Fragen kön-
nen Sie gerne direkt an unseren Pächter, 
Herrn Gunter Mevec richten: Tel:0650-
2404591. Wir wünschen Gunter alles 
Gute und einen sonnenreichen Sommer. 

GASTHAUS ZUM 
SCHWARZEN ADLER
Auch hier freue ich mich als Bürger-
meister sehr, einen Pächter für unser 
Gasthaus am Marktplatz gefunden zu 
haben. Es war uns ein sehr wichtiges 
Anliegen, in dieser doch sehr schwieri-
gen Zeit, rasch wieder einen neuen und 
zuverlässigen Pächter für unser Ge-
meindegasthaus zu finden. Umso mehr 
freut es uns, dass wir ab September mit 
unserem neuen Pächter – Daniel Höf-
ler – in die Zukunft unseres Gemeinde-
gasthauses starten können. Mit Daniel 
konnten wir einen jungen, ambitionier-
ten Mann gewinnen, der bereits einige 
Jahre Erfahrung in der Gastronomie ge-
sammelt hat und gelernter Koch/Kell-
ner ist. Er führt seit ca. 2 Jahren sehr er-
folgreich die Cafe Lounge Bar „Passage“ 
in Wieselburg! Die offizielle Eröffnung 
des Gasthauses wird am 04. Septem-
ber 2020 sein. Es ist jedoch bereits jetzt 
möglich, für September Reservierungen 
für größere und kleinere Feierlichkeiten 
oder besondere Anlässe zu tätigen und 
zwar unter der Tel. Nr. 0664/4384223. 
Weiters sucht Herr Höfler für sein Gast-
haus noch Personal. Angestellt werden 
Köche/innen, Kellner/innen sowie Aus-
hilfen und Reinigungskräfte. Interes-
sentinnen und Interessenten dafür kön-
nen sich ebenfalls ab sofort bei Herrn 
Höfler melden. Wir bitten schon heute, 
unseren neuen Wirt bestmöglich mit Ih-
ren Besuchen und Ihrer Konsumation 
zu unterstützen. Wir dürfen Daniel und 
seinem Team auf diesem Wege alles Gu-
te wünschen und freuen uns schon, dass 
unser „Schwarzer Adler“ wieder geöff-
net sein wird.

NEUE PÄCHTER 
FÜR UNSERE 
GASTRONOMIE
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BAU-
START
NEUE WOHNHAUSANLAGE 
DER GEDESAG
Am neuen Wohnhaus der Gedesag bei der Billa 
mit 24 Wohnungen und Liftanlage wird schon 
fleißig gebaut. Die ersten beiden Stockwerke 
stehen bereits. Voraussichtliche Fertigstel-
lung ist für Ende 2021 geplant. Die Nachfrage 
an den Wohnungen ist zudem sehr groß. Inte-
ressentinnen und Interessenten können sich 
auf der Homepage der Genossenschaft www.
gedesag.at bereits für eine Wohnung vormer-
ken lassen.

Wunderschöne und liebevolle Eröffnungs-
feier! Am 2. Juli fand die Eröffnung des Hanf 
Gschäftl in unserer Marktgemeinde statt! Wir 
gratulieren Doris und Charly recht herzlich 
zur Eröffnung und wünschen weiterhin viel 
Erfolg am neuen Standort am Marktplatz in 
Neumarkt/Ybbs! Ich lade alle recht herzlich 
ein, besuchen Sie das neue Geschäft von Doris 
und Charly am Marktplatz. 

ERÖFFNUNG 
HANFGSCHÄFTL 

Schon in Kemmelbach durften wir ihre großartigen Pro-
dukte bewundern und erwerben. Wir danken Doris und 
Charly, dass sie in unserer Marktgemeinde bleiben und 
ihr wunderbares Geschäft in dem ehemaligen Betriebsge-
bäude der Firma Elektro Tenschert eröffnet haben! Dan-
ke auch an die Familie Kaltenbrunner-Tenschert für die 
Vermietung. So wird unser Marktplatz wieder mehr belebt. 
Wir wünschen Doris und Charly für ihre weitere Zukunft 
von ganzem Herzen alles Gute und viel Erfolg! 
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HUNDEHALTE-
GESETZ
Aus gegebenem Anlass möchten wir hier nochmals 
kurz auszugsweise das NÖ Hundehaltegesetz wie-
dergeben. Immer wieder laufen Hunde im oder au-
ßerhalb des Ortsgebietes frei umher und Hundekot 
liegt auf Gehwegen/Straßen/privaten Wiesen, Gär-
ten oder Grünstreifen im Ortgebiet. Abgesehen da-
von, dass es nicht schön aussieht und es auch sehr 
unangenehm ist, wenn man hineintritt, ist das Lie-
genlassen der Exkremente seines Hundes verbo-
ten und kann zur Anzeige und zu Geldstrafen füh-
ren. Immer wieder erreichen uns Beschwerden, dass 
HundebesitzerInnen ihren Hund auf privaten Gar-
tenflächen entlang der Häuser die Notdurft verrich-
ten lassen und den Hundekot nicht entsorgen. Nicht 
nur, dass dies verboten ist, es sterben dadurch auch 
Pflanzen und Bäume ab und es riecht sehr unange-
nehm. Bitte verwenden Sie die dafür vorgesehenen 
Hundesackerl und werfen Sie diese dann nicht ein-
fach in den Wald, den Acker oder die Wiese, sondern 
in die dafür vorgesehenen Müllbehälter. Vermehrt 
erreichen uns Anrufe aus der Bevölkerung wegen 
lautem Hundegebell, liegengebliebener Exkremente 
und freilaufenden Hunden. Wir bitten nochmals um 
Einhaltung der Gesetze! Sollten weiterhin die Geset-
ze von Einzelnen nicht eingehalten werden, sehen 
wir uns - und auch die privaten Grundstückbesitzer 

- gezwungen, zukünftig Anzeige zu erstatten.

Auszug aus dem NÖ Hundehaltegesetz 
§1 Allgemeine Anforderungen für das Halten von Hunden
(1) Wer einen Hund hält, muss die dafür erforder-
liche Eignung aufweisen und hat das Tier in einer 
Weise zu führen und zu verwahren, dass Menschen 
und Tiere nicht gefährdet oder unzumutbar beläs-
tigt werden können.
(2) Ein Hund darf ohne Aufsicht nur auf Grundstü-
cken oder in sonstigen Objekten verwahrt werden, 
deren Einfriedungen so hergestellt und instand ge-
halten sind, dass das Tier das Grundstück aus eige-
nem Antrieb nicht verlassen kann
 
§ 2 Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential
(1) Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential sind 
Hunde, bei denen auf Grund ihrer wesensmäßig ty-

pischen Verhaltensweise, Zucht oder Ausbildung ei-
ne gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit ge-
genüber Menschen und Tieren vermutet wird.
(2) Bei Hunden folgender Rassen oder Kreuzungen 
sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit 
anderen Hunden wird ein erhöhtes Gefährdungspo-
tential stets vermutet:

* Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staf-
fordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Pit-Bull, Ban-
dog, Rottweiler, Tosa Inu
 
§ 3 Auffällige Hunde
(1) Auffällig ist ein Hund, bei dem auf Grund folgen-
der Tatsachen von einer Gefährlichkeit auszugehen 
ist:
1. Der Hund hat einen Menschen oder ein Tier durch 
Biss schwer verletzt, ohne selbst angegriffen, oder 
dazu provoziert worden zu sein, oder
2. der Hund wurde zum ausschließlichen oder über-
wiegenden Zweck der Steigerung seiner Aggressivi-
tät gezüchtet oder abgerichtet.
 
§ 8 Führen von Hunden
(1) Der Halter oder die Halterin eines Hundes darf 
den Hund nur solchen Personen zum Führen oder 
zum Verwahren überlassen, die die dafür erforderli-
che Eignung, insbesondere in körperlicher Hinsicht, 
und die notwendige Erfahrung aufweisen.
(2) Wer einen Hund führt, muss die Exkremente 
des Hundes, welche dieser an öffentlichen Orten 
im Ortsbereich, das ist ein baulich oder funktional 
zusammenhängender Teil eines Siedlungsgebietes, 
sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Parkanlagen, Ein-
kaufszentren, Freizeit- und Vergnügungsparks, Stie-
genhäusern und Zugängen zu Mehrfamilienhäu-
sern und in gemeinschaftlich genutzten Teilen von 
Wohnhausanlagen hinterlassen hat, unverzüglich 
beseitigen und entsorgen.
(3) An den in Abs. 2 genannten Orten müssen Hunde 
an der Leine oder mit Maulkorb geführt werden.
(4) Hunde gemäß § 2 und § 3 sind an den in Abs. 2 
genannten Orten immer mit Maulkorb und Leine zu 
führen.

12
UNSERE MARKTGEMEINDE



ÖBB – GLEISARBEITEN
Die ÖBB-Infrastruktur AG führt auf der Weststre-
cke, in Pöchlarn, Aschbach, St. Valentin (Niederös-
terreich), Lambach (Oberösterreich) und von Hall-
wang-Elixhausen bis Steindorf bei Straßwalchen 
(Salzburg), vom 18. Juli bis 4. September gebün-
delt Bau- und Erhaltungsarbeiten am Schienennetz 
durch. Damit können die Züge auch zukünftig mit 
der im Fahrplan vorgesehenen Geschwindigkeit fah-
ren und sicher und pünktlich ihr Ziel erreichen.

Diese Baumaßnahmen sind geplant:
•  Erneuerung von Gleis – und Weichenanlagen 
•  Umbauarbeiten für die Errichtung des neuen Um-

steigeknotens Neumarkt-Köstendorf und des neu-
en Bahnsteigs in der Haltestelle Eugendorf

Das Zusammenfassen von mehreren komplexen 
Baumaßnahmen ist auf der vielbefahrenen West-

strecke eine besondere Herausforderung. Für die 
Züge wurde ein abgestimmter neuer Fahrplan ent-
wickelt. Es wird dabei zu Fahrplanänderungen und 
Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr, sowie 
teilweise zu Schienenersatzverkehr, kommen. Nähe-
re Auskünfte zum Fahrplan erhalten Sie unter: oebb.
at | westbahn.at | streckeninfo.oebb.at | unter 05-
1717 | SCOTTY mobil

Leider können wir bei den einzelnen Baumaßnah-
men Lärm und Staub nicht gänzlich verhindern. 
Wir sind jedoch bemüht, Auswirkungen auf Anrai-
ner, Reisende und Zugverkehr auf ein Minimum zu 
reduzieren. Bis zum Baustellenbeginn werden de-
tailliertere Infos noch mittels Postwurfsendungen 
an Haushalte in Baustellenumgebung, in Zeitungen 
und via Social Media Posts kommuniziert.

(5) Während der Ausbildung, des Trainings oder der 
bestimmungsgemäßen Verwendung sind Dienst-, 
Jagd-, Hirten-, Hüte-, Herdenschutz-, Wach-, Ret-
tungs-, Behindertenbegleit- und Therapiehunde von 
der Maulkorb- oder Leinenpflicht ausgenommen
 

Alle weiteren sehr wichtigen Gesetzesbestimmun-
gen finden Sie im NÖ Hundehaltegesetz. Wir bit-
ten alle HundehalterInnen die gesetzlichen Bestim-
mungen des NÖ Hundehaltegesetzes - zum Schutze 
und Wohle aller Mitbürgerinnen und Mitbürger und 
zum Eigenschutz - strengstens einzuhalten. Danke!
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VERANTWORTUNGSVOLLER UMGANG 
MIT NATUR UND LANDSCHAFT - 
NÖ FELDSCHUTZGESETZ BEACHTEN 
 
Mit Beginn der wärmeren Jah-
reszeit nimmt Joggen, Radfahren, 
Reiten, Spazierengehen usw. ab-
seits der „Zivilisation“ wieder zu. 
Landwirtschaftliche Grundstü-
cke dürfen aber nur mit Zustim-
mung des Eigentümers bzw. Be-
wirtschafters betreten werden. 
Ein allgemeines Betretungsrecht 
zu Erholungszwecken sieht aus-
schließlich das Forstgesetz für 
Wald vor. 
Unbefugte Eingriffe in Besitz und 
Eigentum können zivilrechtlich 
mit Besitzstörungs- und Eigen-
tumsfreiheitsklage bei Gericht 
abgewehrt werden. Bei Sach- und 
Vermögensschäden kann überdies 
der Verursacher zum Schadener-
satz herangezogen werden. Straf-
rechtlich kann Sachbeschädigung, 
Diebstahl oder Entwendung vor-
liegen. 
Das NÖ Feldschutzgesetz stellt 
bestimmte Eingriffe in das Feld-
gut unter Verwaltungsstrafe und 
ermöglicht die Überwachung 
durch spezielle Feldschutzorgane. 
Feldgut im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle der landwirtschaftlichen 
Erzeugung dienenden unbeweg-
lichen Sachen (zB Äcker, Wiesen, 
Weiden, Gärten, Weingärten und 

Feldwege) und alle beweglichen 
Sachen, die in der Landwirtschaft 
hervorgebracht oder für die land-
wirtschaftliche Erzeugung ver-
wendet werden, soweit sie sich auf 
offenem Feld befinden (zB Stroh-
ballen) sowie Stallungen. 
Folgende unbefugt vorgenomme-
ne Handlungen stellen als „Feld-
frevel“ eine Verwaltungsüber-
tretung dar und sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 1.500 Euro 
strafbar:
• Gebrauch, Verunreinigung, Be-

schädigung oder Vernichtung 
von fremdem Feldgut (zB Ver-
unreinigung mit Hundekot)

• Entziehung oder Zueignung 
von fremdem Feldgut (zB Ent-
wendung von Obst, Maiskolben, 

…)
• Betreten, Verunreinigung oder 

Beschädigung fremder Stallun-
gen

Im Wald und in Waldnähe ist über-
dies das Entzünden von Feuer 
strengstens verboten. Dies betrifft 
auch Wegwerfen von brennen-
den oder glimmenden Gegenstän-
den wie Zündhölzer und Zigaret-
ten. Wer dagegen zuwiderhandelt, 
kann nach dem Forstgesetz be-

straft werden.
Viele Hundebesitzer sind sich 
nicht bewusst, dass Hundekot das 
Erntegut und somit Nahrungs- 
und Futtermittel verunreinigt. 
Der Kot ist Infektionsquelle für 
zahlreiche Krankheiten und führt 
oftmals zu beachtlichen wirt-
schaftlichen Schäden. Hinterlas-
sene Abfälle bergen Verletzungs- 
und Vergiftungsgefahren für Tiere 
und können Schäden an landwirt-
schaftlichen Maschinen bewirken. 
Unsere Bäuerinnen und Bauern 
sorgen für qualitativ hochwerti-
ge Lebensmittel, pflegen und er-
halten mit viel Fleiß unsere Land-
schaft und sorgen für gesunde 
Lebensgrundlagen sowie eine sau-
bere Umwelt. 
Sie fordern aber auch einen res-
pekt-, rücksichts- und verantwor-
tungsvollen Umgang gegenüber 
fremdem Eigentum, sowie sorg-
same und schonende Behand-
lung unserer natürlichen Lebens-
grundlagen wie Boden, Klima und 
Wasser zum Erhalt unserer wun-
derschönen Kulturlandschaft. 
Der Kammersekretär:
Dr. Martin Auer eh 
Der Kammerobmann: 
Johannes Zuser eh

WIR SUCHEN DICH!

SECONDHANDBOUTIQUE DES ROTEN KREUZES
Wir verhelfen gebrauchten Gegenständen und Klei-
dung zu einem zweiten Leben und das „Projekt Hen-
ry Laden“ steht für viel mehr als nur einkaufen!

DU MÖCHTEST DICH 
EHRENAMTLICH ENGAGIEREN?
Dann bist DU bei uns genau richtig! Egal ob im Ver-

kauf oder bei der Sortierung, die ehrenamtliche Mit-
arbeit richtet sich nach deiner verfügbaren Zeit. 
Wir freuen uns wenn DU uns per Telefon oder 
E-Mail kontaktierst: 
Hr. Haberfellner 059 144-62419 
hannes.haberfellner@n.roteskreuz.at
Fr.Preiler Beate 0664/8245455
beate.preiler@n.roteskreuz.at
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BODEN GUT – ALLES GUT!
Pflanzen auf intaktem Boden sind 
ertragreicher und weniger anfäl-
lig für Krankheiten und Schädlin-
ge. Leider wird der Hauptsache 
im Garten – ein gesunder Boden 

– häufig zu wenig Augenmerk ge-
schenkt. Im Folgenden ein paar 
Tipps zur Bodenbewirtschaftung 
und Vermeidung der häufigsten 
Fehler.

Kompost fördert das Bodenle-
ben und lockert den Boden 
• 2 bis 6 Liter Kompost pro Qua-

dratmeter und Jahr sind ausrei-
chend! 

• Starkzehrende Gewächse (Kohl, 
Kürbis, ...) benötigen mehr als 
schwachzehrende.

• Kompost ist „reif“ für die Aus-
bringung, wenn Kressesamen 
in einem Aussaatschälchen mit 
Kompost nach circa 5 Tagen 
aufgehen. 

Verwenden Sie keinen  
Frischmist 
• Er lockt „Schädlinge“ an,
• sorgt für zu hohe Nährstoffkon-

zentrationen im Boden und
• in den Boden eingestochener 

Mist führt zu Fäulnis und Ent-
stehung von wurzelschädigen-
den Stoffen. 

• Tierischen Mist nur über die 
Kompostierung ins Gartenbeet 
ausbringen, wobei der Anteil 
von Mist am Kompostiergut 50 
Prozent nicht übersteigen soll-
te.

Mulchen verbessert die  
Bodenqualität
Unter „Mulchen“ versteht man 
Bodenbedeckung mit unverrotte-
tem organischem Material (ange-
trockneter Grasschnitt, Laub....). 
Es bietet im Gegensatz zu offe-

nem Boden viele Vorteile: Erhö-
hung des Humusgehaltes, weniger 
Verdunstung, Unterdrückung von 
Beikräutern, Förderung des Bo-
denlebens usw.
Den Boden keinesfalls unge-
schützt den Witterungsverhält-
nissen aussetzen.  Niederschläge 
prallen ungebremst auf die Bo-
denoberfläche, Verdichtungen, 
Verschlämmungen und Erosion 
sind die Folge. Es entsteht ein ris-
siger, harter Boden, die Tätigkeit 
der Bodenorganismen wird einge-
schränkt! Sobald sich der Boden 
im Frühling ausreichend erwärmt 
hat, wieder mulchen.

Leicht lösliche mineralische 
Dünger führen nicht zum 
Erfolg
• Pflanzen nehmen gelöste Nähr-

stoffe in zu großen Mengen auf. 
• Überschießendes Wachstum 

bedeutet höhere Anfälligkeit 
gegenüber Krankheiten und 
Schädlingen. 

• Widerstandskraft und Quali-
tät (Geschmack, Haltbarkeit...) 
nehmen ab. 

• Kompost oder käufliche organi-
sche Dünger (Hornspäne) wer-
den von den Bodenorganismen 
langsam abgebaut, die Nähr-
stoffe nicht schlagartig freige-
setzt.

Weitere Informationen 
zum Thema „Boden“
erhalten Sie bei der Energie- und 
Umweltagentur NÖ unter Tel. 
02742 219 19, office@enu.at, oder 
auf www.enu.at

© Robert Kraner
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DIE VIELFALT IN 
UNSERER HAND
Der Schutz der Artenvielfalt be-
ginnt bei uns selbst. Im eigenen 
Garten und durch unser Verhal-
ten können wir viel für die Natur 
tun.

Der Garten als Wohlfühloase 
für Mensch und Tier
Ein naturnaher Garten bringt al-
len etwas. Wir Menschen genie-
ßen den Schatten der Obstbäume 
und die Früchte im Herbst. Wer 
Tiere in seinen Garten lockt, tut 
aber auch etwas für die Artenviel-
falt. Wildbienen, Hummeln und 
Schmetterlinge bestäuben Obst-
bäume und Beerensträucher und 
sorgen so für reiche Ernte. Vögel 
finden Nistplätze in Hecken und 
Sträuchern. Igel, Spitzmaus, Ei-
dechse und Molch besiedeln Holz-
stöße und Steinmauern. 

Wildblumen und heimische 
Sträucher pflanzen
Heimische Wildblumen-Arten 
stellen für die Insektenfauna ei-
ne ideale Nahrungsgrundlage 
dar. Pflanzen mit unterschiedli-
cher Blütezeit bieten vom Früh-
jahr bis spät in den Herbst einen 
reich gedeckten Tisch für Bienen, 
Schmetterlinge, Käfer und ande-
re Bestäuber. Wildblumen brau-
chen mageren Boden mit weniger 
Nährstoffen. Das Abgraben der 
Grasnarbe und die Beimengung 
von Sand helfen dabei.

Insektenhotel
Einfache Nisthilfen aus entrinde-
tem Laubholz mit drei bis zehn 
Millimeter großen Bohrlöchern 
reichen vollkommen. Die Wände 
der Löcher sollten möglichst glatt 
sein. Wählen Sie für die Nisthil-

fen einen sonnigen, vor Wind und 
Regen geschützten Platz. Gegen 
hungrige Vögel schützt ein Netz 
vor der Nisthilfe. Die Einflug-
schneise für die Insekten sollte 
ansonsten möglichst frei sein.

Altholz für den Winter
Einige Insektenarten wie etwa 
manche Schmetterlinge überwin-
tern als Puppe. Falllaub, Reisig-
haufen oder Altholz bieten dafür 
ideale Bedingungen. Aber auch 
Igel, Eidechsen oder Vögel suchen 
sich hier gerne ein Plätzchen und 
ziehen ihre Jungen auf. Lassen 
Sie im Herbst die Überreste von 
Pflanzen stehen. 

Sorgsamer Umgang mit Pflan-
zenschutzmitteln
Spritzmittel, Dünger und ande-
re chemische Hilfen sind in ei-
nem Naturgarten nicht notwen-
dig. Heimische Pflanzen sind an 
unsere klimatischen Verhältnis-
se gut angepasst und brauchen in 
der Regel keine nährstoffreichen 
Böden. Wer Kräuter für die Küche 
oder Naschhecken für den Bio-

Snack zwischendurch anpflanzt, 
verzichtet aus eigenem Interes-
se ohnehin auf den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln.

So geben wir Bienen eine Heimat
Mit der Kampagne „Wir für Bie-
nen“ wird der Fokus auf die Bio-
diversität in unserem Bundesland 
gelegt. Tagtäglich setzen sich die 
heimischen Bäuerinnen und Bau-
ern dafür ein, dass Insekten auf 
ihren Feldern ein zu Hause finden. 

„Wir für Bienen“ möchte aber die 
gesamte Bevölkerung aufrufen, 
ihren Teil zur biologischen Viel-
falt beizutragen und den Bienen 
und Insekten Heimat zu geben. 
Bienen brauchen Nahrung und 
Nistplätze. Vielfältige und klein-
räumig strukturierte Lebensräu-
me garantieren ein artenreiches 
Blütenangebot über die ganze Sai-
son hinweg. Totholz, offene Bo-
denstellen, Brombeerranken oder 
leere Schneckenhäuser bieten 
Wohnraum. Mehr dazu erfahren 
Sie bei der Initiative des Landes 
und der Landwirtschaftskammer 
NÖ unter www.wir-fuer-bienen.at

© S.Osterkorn
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Am 18. Mai 2020 öffneten die Infocenter der Finanz-
ämter wieder für den Kundenverkehr. Im Interesse 
der Gesundheit und Sicherheit aller ist und bleibt 
unser oberstes Ziel aber, die Versammlung größerer 
Menschengruppen zu vermeiden und so das Infekti-
onsrisiko zu minimieren.

Grundsätzlich lassen sich die meisten Anliegen der 
Kundinnen und Kunden ohnehin ortsunabhängig, 
schnell und unkompliziert telefonisch oder online 
erledigen. Sollte ein persönlicher Besuch dennoch 
dringend notwendig sein, so ersuchen wir im Vor-
feld einen Termin zu vereinbaren:

• online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen 
oder

• telefonisch unter der Nummer 050 233 700 (Mon-
tag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 und Freitag 
von 7.30 bis 12.00 Uhr)

Durch die Terminbuchung kann der Kundenverkehr 
im Infocenter besser geplant und über den Tag ver-
teilt werden. Dadurch kann der Mindestabstand zu 
jeder Zeit gewährleistet und die Ansteckungsgefahr 
massiv reduziert werden.

Darüber hinaus können den Anliegen der Kunden 
genügend Zeit eingeräumt und unnötige Warte-
zeiten vermieden werden. Im Interesse der Gesund-
heit der Besucherinnen und Besucher und unserer 
Finanzbediensteten ist ein persönliches Gespräch 
ohne zuvor erfolgte Terminvereinbarung derzeit 
nicht möglich. Kunden, die nur im Selbstbedie-
nungsbereich ein Formular abholen oder abgeben, 
brauchen dazu keinen Termin. Bürgerinnen und 
Bürger, die das Finanzamt betreten möchten, sind 
selbstverständlich verpflichtet einen mitgebrachten 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die telefonischen und digitalen Serviceleistungen 
der Finanzverwaltung bleiben unverändert. Mit fi-
nanzonline.at kommt das Finanzamt zu den Bürge-
rinnen und Bürgern, die ihre Amtswege per Maus-
klick bequem von jedem Internetzugang aus rund 
um die Uhr erledigen können.
 
Sollte es Fragen dazu geben, steht unsere Hotline un-
ter der Nummer 050 233 790 zur Verfügung (Mon-

tag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr österreichweit 
zum Ortstarif ). Jederzeit beantwortet auch unser 
Chatbot „Fred“ gerne Fragen (chat.bmf.gv.at).

Formulare, Broschüren oder Ratgeber können je-
derzeit unter bmf.gv.at/online-bestellung angefor-
dert werden.

Für steuerliche Fragen steht außerdem die Nummer 
050 233 233 für Auskünfte bereit.

Bei Fragen zu Entlastungen und Vereinfachungen 
im Zusammenhang mit dem Coronavirus helfen die 
Kolleginnen und Kollegen unserer Corona-Hotline 
unter 050 233 770 von Montag bis Donnerstag von 
7.30 bis 15.30 und am Freitag von 7.30 bis 12.00 Uhr.

FINANZAMT: TERMINVEREINBARUNGS-
MÖGLICHKEIT SEIT 18. MAI
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MAIBAUM NEUMARKT UND IN KEMMELBACH 
Auch dieses Jahr schmückte dank einiger Personen wieder ein Mai-
baum unsere beiden Ortschaften. Auf Initiative von Jochen Pramrei-
ter, unter Mithilfe von Stefan Gruber und der Maibaumspende von 
Leopold Gallistl, wurde der Maibaum in Neumarkt aufgestellt. Auf In-
itiative von Bürgermeister Otto Jäger, welcher auch gleichzeitig den 
Maibaum aus seinem eigenen Wald organisierte und spendete, sowie 
der Mithilfe von der Firma Pramreiter, wurde auch in Kemmelbach 
der Maibaum aufgestellt. Ein Dankeschön an alle, die mitgeholfen ha-
ben, dieses sichtbare starke Zeichen des Zusammenhaltes in unserer 
Gemeinde zu setzen! Auch wenn wir dieses Jahr dieses Ereignis leider 
nicht gemeinsam feiern konnten, war der Anblick doch wieder wun-
derbar und gibt Hoffnung und Zuversicht, bald wieder gemeinsam fei-
ern zu können! Nochmals danke an all jene, die uns bei dieser sponta-
nen Maibaum-Aktion, unter Einhaltung aller Vorschriften, unterstützt 
haben. „Abstand halten und trotzdem zusammenhalten!“ 

KINDERFASCHING DER MARKT-
GEMEINDE
Der Ausschuss für Jugend, Familie, Freizeit und Sport lud 
am Samstag, 22.02.2020 wieder zum traditionellen Kin-
derfasching ins FF-Haus Kemmelbach. Für das leibliche 
Wohl der Gäste sorgten die VP-Gemeinderäte mit Würs-
tel und Pommes und als kleines Dankeschön für die Teil-
nahme erhielt jedes Kind einen leckeren Faschingskrapfen 
von Bgm. Otto Jäger. Die Feuerwehr-Jugend Kemmelbach 
sorgte wieder für Kaffee und allerlei Kuchen. Auch heuer 
wurde der bunte Nachmittag wieder vom Team der „Ta-
lenteschmiede“ gestaltet. Mit viel Konfetti, bekannten Fa-
schingsliedern und Luftballonspielen durften die Kinder 
ausgelassen feiern und ihre Kostüme präsentieren. 
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EIN TRAUMHAFTER ABEND 
FÜR KLEIN & GROSS 

Der Ausschuss „Familie-Generationen-Bil-
dung & Freizeit“ lud am Freitag, 3. Juli 2020 
zum 1. Familien-Vollmond-Picknick. Ab 
19.30 Uhr trudelten die Besucher samt Pick-
nickkörben, Decken und Verpflegung ein 
und belegten ihre vorreservierten Plätze. Al-
le Kinder erhielten von der Marktgemeinde 
ein kleines Picknicksackerl beim Eingang.
Für die Kinder wurden Kinder-Yo-
ga-Schnupperstunden, sowie auch ein Kin-
derkino angeboten, welches tollen Anklang 
fand. Bei ruhiger Meditationsmusik ver-
wandelte sich das Freibadgelände Stunde 
um Stunde in ein traumhaftes Ambiente, 
umgeben von Feuerkörben, beleuchteten 
Baumkronen und der ganz besondere Far-
benglanz spiegelte sich am See. Der Aus-
schuss bedankt sich ganz herzlich bei allen 
Teilnehmern für ihr tolles Feedback. Es wird 
ganz bestimmt eine Fortsetzung im nächs-
ten Sommer geben. Dann hoffentlich mit 
gelockerten Sicherheitsmaßnahmen! Wir 
bedanken uns bei GfGR Anita Eder für die 
Organisation! Danke Anita.

OSTERN DAHOAM - OSTERNESTERL AKTION 
Wie so oft in den vergangenen 
Wochen schon gehört: „Beson-
dere Umstände erfordern beson-
dere Maßnahmen.“ So hat auch 
das Familien-Ressort, unter Ob-
frau GfGR Anita Eder, rasch re-
agiert und unsere Ostereier-Such- 
Aktion heuer umgestaltet. Gerade 
für Kinder war diese Zeit und die 
damit verbundenen Maßnahmen 
schwierig zu verstehen. Und ge-
rade deshalb war es uns so beson-
ders wichtig, Traditionen weitge-
hendst aufrecht zu erhalten, um 
den Kindern hier noch ein biss-
chen Normalität und Routine 
zu schenken. Die Freude bei den 
Kleinen war riesengroß. Genau 
116 Osternester waren es, die für 

die jüngsten GemeindebürgerIn-
nen gebastelt und befüllt wurden 
und zwischen Karsamstag und 
Ostermontag an alle angemelde-
ten Kinder verteilt wurden. Es 
war uns wirklich eine große Freu-
de, in Zeiten von Corona auch ein 
bisschen Freude in die Familien 
hinaustragen und damit ein klei-
nes Lächeln in so manche Kin-
deraugen zaubern zu können. Als 
Osterhasen kamen GfGR Ani-
ta Eder sowie all ihre Mitglieder 
des Ausschusses und Bgm. Ot-
to Jäger zum Einsatz. Die Oster-
nesterl wurden entweder bereits 
in der Früh oder spät am Abend 
in die Verstecke bei den Häusern 
gebracht. Natürlich waren unse-

re Osterhasen alleine unterwegs 
und die Ostertnesterl wurden 
kontaktlos bei den Familien ab-
gestellt. Trotz alledem freuen wir 
uns natürlich schon darauf, dass 
wir zu Ostern 2021 wieder alle zu-
sammen wie gewohnt im Kinder-
garten Neumarkt bzw. im Park in 
Kemmelbach Ostereier suchen 
können – denn gemeinsam macht 
es doch noch viel mehr Spaß.
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SEEyou 2021
PROGRAMM-
ÄNDERUNGEN
LIEBE BESUCHERINNEN & 
BESUCHER VON SEEYOU!

Auf Grund der durch die Bundesregierung festge-
legten Maßnahmen  zur Eindämmung der Covid 19 
Pandemie, können wir unsere Open-Air-Veranstal-
tungen 2020 auf unserer neuen SEEbühne leider 
nicht wie geplant durchführen.

Ein Großteil unserer Veranstaltungen wurde nun 
auf 2021 verschoben und die Tickets dafür behal-
ten natürlich ihre Gültigkeit. Zwei Veranstaltungen 
mussten wir leider schweren Herzens absagen. Im 
Anhang finden Sie die Details zu den einzelnen Ver-
anstaltungen, welche ab kommender Woche auch so 
über oeticket ersichtlich sein werden.

1. Für Veranstaltungen, die auf einen Ersatzter-
min verschoben wurden, gilt: Alle Tickets, welche 
für unsere Veranstaltungen gekauft wurden, behal-
ten auch weiterhin ihre Gültigkeit. Sollte es Ihnen 
nicht möglich sein, den von uns festgesetzten Ersatz-
termin wahrzunehmen, so erhalten Sie natürlich den 
Ticketpreis in Form eines Gutscheines rückerstattet. 
Eine Rückgabe der Tickets ist bis Ende 2020 mög-
lich. Wir hoffen aber wirklich sehr, dass nur ein klei-
ner Teil unserer Gäste diese Rückgabe in Anspruch 
nehmen wird und dass uns ein Großteil unserer 
Seeyou-Gäste mit ihren Tickets erhalten bleibt und 
den neuen Termin besuchen wird. Sollten Tickets 
tatsächlich zurückgegeben werden, so gehen diese 
natürlich umgehend wieder in den Verkauf.

2. Für Veranstaltungen, die abgesagt wurden, 
gilt: Bei Absagen wird Ihnen der entsprechende Be-
trag der Tickets, exkl. jeglicher Gebühren (z.B. Ver-
sandspesen, Servicegebühren), zurückerstattet.

Wie können Sie Ihre Tickets zurückgeben?
Für eine Rückgabe der Tickets – egal ob Absage oder 
Verschiebung – wenden Sie sich bitte jeweils an jene 
oeticket Verkaufsstelle, wo Sie diese Tickets auch er-
worben haben. Eine Rückabwicklung ist nur auf die-
sem Weg möglich. Sollte ein Ticket online erstanden 
worden sein, muss man sich auch wieder online ak-
tiv an www.oeticket.com wenden.

Bei den oeticket Verkaufsstellen erhalten Sie bei Ab-
sagen den Betrag bar ausbezahlt bzw. auf Ihr Konto 
gutgeschrieben und bei Verschiebungen einen ent-
sprechende Gutschein. Bei uns am Gemeindeamt 
erfolgt die Rückerstattung ebenfalls in bar oder in 
Form eines Gutscheines.

Beachten Sie bitte auch, dass eine Rückabwicklung 
über die oeticket Verkaufsstellen erst ab Anfang/
Mitte Juli möglich sein wird; bei uns am Gemein-
deamt seit 15. Juni 2020. Wir danken für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Geduld.

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie uns 
natürlich jederzeit gerne kontaktieren – Frau 
Gerlinde Aigner – Tel. 0680 / 206 06 65, Email:  
seeyou@neumarkt-ybbs.gv.at Danke!

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei all 
unseren Unterstützern, Sponsoren sowie auch Gäs-
ten recht herzlich bedanken. Wenn Sie Ihre Tickets 
behalten, unterstützen Sie nicht nur uns, sondern 
natürlich auch die Künstler in dieser schwierigen 
Zeit. DANKE, dass Sie uns nicht im Stich lassen 
und uns weiterhin die Treue halten. Wir freuen uns 
schon jetzt, euch alle g’sund auf unserer neuen SEE-
bühne wiederzusehen. In diesem Sinne – SEEyou
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HANS SÖLLNER
& B AYAMAN’SISSDEM

23. 
MAI

2020

19. 
JUN

2021

SCHLAGERNACHT 
AM SEE

DANIEL DÜSENFLITZ
DANIELA ALFINITO
OLIVER HAIDT
SONIA LIEBING
SILVIO SAMONI
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13. 
AUG

2021

14. 
AUG

2020

25. 
JUL

2020

RON GLASER
& THE RIDIN DUDES WITH 
THE ACAPULCO BOYS 

24. 
JULI

2021

ABGESAGT
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19. Juni 2020: Blonder Engel 
& Die Hedwig Haselrieder Kombo

26. Juni 2020: Die Zauberkröte

Sie erhalten Ihre Karten rückerstattet!
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Normalerweise hätten diesen Sommer verschiedene 
Musikveranstaltungen auf unserer neuen SEEbüh-
ne stattfinden sollen; aus bekannten Gründen ist dies 
aber leider nicht möglich und wir mussten sämtliche 
Veranstaltungen auf 2021 verschieben oder absagen.

Um unserer Bevölkerung sowie unserem treuen Pu-
blikum dennoch die Möglichkeit zu geben, Kultur in 
entspannter Atmosphäre zu genießen, haben wir uns 
für diesen Sommer ein Alternativprogramm überlegt. 
2020 ist einfach anders und deshalb bieten wir an-
stelle von Musikevents zwei Kabarettabende und eine 
Zaubershow an. Die Details unserer geplanten Veran-
staltungen entnehmen Sie bitte der Rückseite.

Auf Grund der Covid-Lockerungsverordnung (Stand 
17.06.2020) sind ab 01. Juli 2020 Veranstaltungen mit 
zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen mit 
bis zu 500 Personen im Freiluftbereich zulässig und 
ab 01. August mit bis zu 750 Personen.

Die Gesundheit unserer Gäste steht natürlich 
nach wie vor an oberster Stelle und es ist klar, 
dass die behördlich vorgeschriebenen Sicher-
heitsmaßnahmen unsererseits umgesetzt und 
eingehalten werden. 
Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf 
unserer Veranstaltungen gewährleisten zu 
können, wurden folgende Rahmenbedingun-
gen geschaffen:

• Unsere Veranstaltungen finden ausschließ-
lich im Freien statt – Open-Air. (zu jedem 
Termin gibt es einen Schlechtwetter-Er-
satztermin)

• Um zu gewährleisten, dass die geforderten 
Mindestabstände eingehalten werden und 
die Besucherströme kontrollierbar sind, 
finden sämtliche Veranstaltungen vor dem 
Freizeitzentrum statt – mit Blick auf die 
SEEbühne bzw. den See.

• Es gibt ausschließlich zugewiesene und ge-
kennzeichnete Sitzplätze.

• Das verfügbare Kartenkontingent ist be-
schränkt.

• Der Kartenverkauf findet ausschließlich am 
Gemeindeamt Neumarkt/Ybbs Tel. 07412 / 
526 42 – während der normalen Öffnungs-
zeiten – statt. (Keine Abendkassa!)

• Mit dem Kauf der Eintrittskarte erklären 
Sie sich bereit, ihre persönlichen Daten be-
kanntzugeben.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Alter-
nativangebot ein Stückchen „Normalität“ bie-
ten können und es würde uns wirklich sehr 
freuen, mit Ihnen gemeinsam ein paar ent-
spannte Stunden im bezaubernden Ambiente 
in und um das Freizeitzentrum zu genießen.

SEEyou 2020 –
Spezialprogramm
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24. 
JULI

WALTER KAMMERHOFER
BEST OF KAMMERHOFER
Schlechtwetter-Ersatztermin: Freitag, 31. Juli 2020

WOLFGANG MOSER
FINGIERTE WUNDER 2
Schlechtwetter-Ersatztermin: Samstag, 01. August 2020

25. 
JULI

13. 
AUG

19:30

KLAUS ECKEL
ICH WERDE DAS GEFÜHL NICHT LOS

Schlechtwetter-Ersatztermin: Mittwoch, 19. August 2020
Kartenpreise: Kat. 1: € 29,00 • Kat. 2: € 25,00

INFOS
Ort: Freizeitzentrum Neumarkt 

Beginn: 19.30 Uhr

Einlass: 18.30 Uhr
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TICKETS
Ausschließlich auf dem Gemeindeamt

Neumarkt / Ybbs: 0 74 12 / 52 642

Montag bis Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr

Montag nachmittags von 15:00 – 19:00 Uhr K
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NEUMARKTER

HERBST

KEIN GENUSSHERBST
Aufgrund der Corona-bedingten Unsicherheiten, wird in 
diesem Jahr leider kein Genussherbst stattfinden. Wir 
freuen uns schon darauf, Sie beim Genussherbst 2021 be-
grüßen zu dürfen.
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BILDUNG

UNSERE VOLKSSCHULE IN 
CORONA – ZEITEN
Das zweite Semester des heurigen Schuljahres wird 
uns wohl ewig in Erinnerung bleiben! In der Pres-
sekonferenz vom 11. März teilte Bildungsminister 
Heinz Faßmann mit, dass nach der Schließung der 
Geschäfte nun am Montag, den 16. März auch die 
Schulen geschlossen werden sollen.  So musste das 
Lehrerteam innerhalb kürzester Zeit alle Vorberei-
tungen für einen „home – Unterricht“ treffen.  Am 
Montag lagen in den Garderoben bei jedem Platz al-
le Lernmaterialien für die ersten drei Wochen bereit, 
die von den Eltern zeitlich gestaffelt abgeholt wur-
den.

Auch in den nächsten Wochen versorgten wir die 
Kinder immer wieder mit weiteren Lernplänen und 
waren per E-Mail mit den Eltern für Fragen stets er-
reichbar. Für Kinder, die zuhause keine Beaufsichti-
gung hatten, gab es weiterhin eine Betreuung in der 
Schule.

Diese Art des Unterrichtes war für uns alle eine gro-
ße Herausforderung, die wir aber gemeinsam mit 
den Kindern und Eltern gut meistern konnten. Es 

gab auch immer wieder sehr wertschätzende Rück-
meldungen, die für uns Lehrer eine große Motivati-
on waren. Zwei Monate später, am 18. Mai, konnten 
wir unter Einhaltung strenger Hygienemaßnah-
men die Schule wieder öffnen. Eine gewisse Nervo-
sität war bei uns allen spürbar. Die Kinder waren in 
zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils nur jeden zwei-
ten Tag in der Schule unterrichtet wurden.  An den 
Hausübungstagen erledigten sie den Lernstoff wei-
terhin zuhause.

Beim Betreten der Schule sowie auf den Gängen 
musste von uns allen der Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen werden. Trotz allem hatten wir alle wieder 
viel Freude am Unterricht. Nach Pfingsten gab es ei-
ne erneute Lockerung der Hygienemaßnahmen. Ab 
nun bestand keine Verpflichtung mehr für das Tra-
gen des Mund-Nasenschutzes.

Wir alle hoffen nun, dass das Thema Corona uns im 
nächsten Schuljahr nicht mehr begleiten wird und 
wir einem normalen Schulanfang im Herbst entge-
gen blicken können.
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Auch dieses Jahr wird in der Volksschule und im 
Kindergarten eine durchgängige Ferienbetreuung 
angeboten. In der Volksschule halbtags und im 
Kindergarten ganztags. Es ist uns besonders wich-
tig, den Eltern dieses Angebot bestmöglich anzu-
bieten. Gerade in diesen schwierigen Zeiten war es 
mir las Bürgermeister sehr wichtig, die Bedarfser-

hebung ein zweites Mal durchzuführen. Wir wün-
schen den Kindern viel Freude in der Ferienbe-
treuung. Danke an unsere Frau Direktorin Gerstl 
und ihr Team, sowie unseren Kindergartendirek-
torinnen Maria-Theresia Dachsberger und Heidi 
Nußbaummüller und ihren Teams für ihren groß-
artigen Einsatz für unsere Kinder.

SMS YBBS
Am 8.1.2020 ging das Bezirksfinale der 
Schülerliga Volleyball im FZZ Ybbs über 
die Bühne. Die gegnerischen Mannschaf-
ten wurden aus den Schulen Kilb, Mank, 
Melk, Emmersdorf und Pöchlarn ge-
stellt. Die Mädchen Rojin Gürler, Mag-
dalena Kienberger, Nadine Schmied, Ce-
lina Schrenk, Katharina Heigl, Viktoria 
Jenisch, Lena Binder, Annalena Zeilinger, 
Victoria Simoner und Tamina Grundböck 
konnten in den Vorrunden im November 
und Dezember überzeugen und platzier-
ten sich im Voraus auf Rang 2. Durch die 
knappe Niederlage der Mädchen aus Melk 
gegen Kilb rutschte die SMS Ybbs auf den 
3. Platz. Trotzdem wurden die Erwartun-
gen weit übertroffen und das Team freut 
sich über ihren tollen Erfolg. Wir gratulie-
ren herzlich!

FERIEN-
BETREUUNG

KINDER STELLEN IHR  
INSTRUMENT VOR!

Alle Infos unter:

 www.musikschule-ybbsfeld.atwww.musikschule-ybbsfeld.at

Besuch uns online und hör dir an wie verschiedene Kinder 
ihr Instrument vorstellen. Erlebe die Musikschule Ybbsfeld 
ganz persönlich! 

Anmeldung für da
s

Anmeldung für da
s

Schuljahr 202
0/21

Schuljahr 202
0/21

Finde dein Wunschinstrument

AB SOFORT MÖGLICH
ANMELDUNG
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FF
HOCHWASSER IN NEUMARKT 
UND IN KEMMELBACH
Unsere Gemeinde blieb dieses Mal vom Hoch-
wasser leider nicht verschont. In Kemmelbach 
trat der Wechlingbach über das Ufer und be-
schädigte 2 Gebäude. Die FF Kemmelbach war 
hier, sowie bei einigen Häusern in Königstet-
ten, im Einsatz. Insgesamt waren 4 Liegen-
schaften vom Hochwasser in Kemmelbach 
betroffen. Auch in Neumarkt musste die Feu-
erwehr ausrücken, da die Ybbs über das Ufer 
getreten war und das Wasser bereits bis zur 
Kalkofenstraße gereicht hat. Vorbeugend wur-
den die Hochwassersperren bei der Unterfüh-
rung Kalkofen und beim Herrenhaus durch 
die Mitglieder der FF Neumarkt gesetzt. Wir 
bedanken uns bei beiden Feuerwehren für ih-
ren großartigen Einsatz zum Schutz und zum 
Wohle unserer Bevölkerung. 
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VEREINE
SENIORENBUND
Der Graf von Luxemburg
von Franz Lehar
Operette in der 
Ybbsfeldhalle Blindenmarkt, 
Sonntag 11. Oktober 2020 um 17 Uhr

Fußfreie 9. Reihe Preis € 41,50 statt € 49,–
10. Reihe Preis € 33,50 statt € 40,– 

Rasche Anmeldung erforderlich! 
0664 2031888 – Karl Kirchweger

Es sind auch Freunde oder Bekannte und 
Nichtmitglieder herzlich eingeladen!

ÖKB NEUMARKT UND UMGEBUNG
Der Ortsverband ist ein Verein, der im Namen die 
Bezeichnung „Verband“ aus Gründen der Tradition 
trägt und in den Statuten kurz als Verband bezeich-
net wird. Er hat seinen Sitz in Neumarkt a/d Ybbs, 
seine Tätigkeit erstreckt sich auf den Bereich Neu-
markt und Umgebung

Der Verband verfolgt gemeinnützige, ideelle, mildtä-
tige und wehrpolitische Zwecke, die im allgemeinen 
Interesse der Republik Österreich und ihrer Bürger 
liegen. Die Tätigkeit des Verbandes nützt dem Ge-
meinwohl auf geistigem, kulturellem, sittlichem und 
materiellem Gebiet. Sie ist von einer selbstlosen Ge-
sinnung getragen. Der Verband dient ausschließlich 
und unmittelbar der Förderung steuerlich begüns-
tigter Zwecke. Die Anregung zur Kameradschaft und 
zum Gemeinschaftssinn sind mittelbares Ziel. Der 
Verband ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Der Ver-
band verachtet Gewalt, Aggressionen, Terrorismus, 
Rassismus, Extremismus und Intoleranz. Im Gegen-
satz dazu fördert der Verband die friedenserhalten-
de Versöhnung und Verständigung der Völker.

Unter https://www.ooekb.at/wp-content/upload-
s/2019/04/7-leitlinien-1.pdf findet man auch die sie-
ben Leitlinien des ÖKB.

Mitglieder des Verbandes können alle physischen 
und juristischen Personen sowie rechtsfähige Per-
sonengesellschaften werden. Die Mitgliedschaft 
wird über Antrag durch Aufnahme in den Verband 
erworben. Über die Aufnahme von ordentlichen 
und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet 
der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von 
Gründen verweigert werden. Der Ortsverband Neu-
markt hat 60 ordentliche Mitglieder, davon 2 Frauen.

Der Ortsverband hat auch eine Homepage http://noe.
oekb.net/de/niederoesterreich/verbaende/vier-
tel-ober-dem-wienerwald/hb-melk/ov-neumarkt/
ybbs, die im Aufbau und daher leider noch nicht ganz 
befüllt ist.

Die Kameraden des Ortsverbandes Neumarkt mit 
dem Vorstand würden sich freuen, wenn sich meh-
rere Gemeindebürger/innen die Ziele und Werte des 
Kameradschaftbundes für sich vorstellen können 
und als Mitglied beitreten möchten.

Kontakt: Obm Josef Bruckner

Dörfl 5,  3371 Neumarkt

 Tel.: 066473347919

E-Mail: josef_bruckner@gmx.at
29
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GOLDHAUBEN

Im Rahmen der Viertelssitzung der Goldhau-
ben Mostviertel, wurde der Obfrau der Gold-
haubengruppe Neumarkt/Ybbs Anna Teufel, 
im November 2019 das Goldene Ehrenzeichen 
der Kultur.Region.Niederösterreich für 25 
Jahre verdienstvolles Wirken als Obfrau ver-
liehen.

ROTES KREUZ
Wir, das Rote Kreuz Ybbs, bieten 
im Bereich Gesundheits- und So-
ziale Dienste, Besuchs- und Be-
gleitdienste, Seniorentreffs und 
Clubnachmittage an.

Die Gesundheits- und Sozialen 
Dienste stehen für ein Dienstleis-
tungsangebot, das dem individu-
ellen Bedarf entspricht und für 
jeden leistbar ist. Unsere Dienste 
haben die Zielsetzung, einerseits 
einsame und alleinstehende Men-
schen, durch Besuche in ihrer ge-
wohnten Umgebung zu mehr Le-
bensfreude und Lebensqualität zu 
verhelfen, andererseits die pfle-
genden Angehörigen, die meist 
berufstätig sind und selbst Fami-
lie haben, bei der Betreuung zu 
entlasten bzw. zu unterstützen.

Unser Tätigkeitsbereich umfasst 
Hilfe in alltäglichen Situationen.
BESUCHSDIENST
Mitarbeiter/Innen des Roten 

Kreuzes besuchen Sie regelmäßig 
zu Hause, lesen vor, plaudern oder 
spielen Gesellschafts- oder Kar-
tenspiele mit Ihnen.

BEGLEITDIENST
Mitarbeiter/Innen des Roten 
Kreuzes begleiten Sie mit einem 
Dienstwagen bei Besorgungen, 
Einkäufen oder Arztbesuchen 
oder gehen gemeinsam spazieren.

SENIORENTREFF
Im Mittelpunkt steht, Gleichge-
sinnte zu treffen und einen netten 
und unterhaltsamen Nachmit-
tag der Feste im Jahreskreis wie 
Weihnachten, Ostern, Sommer-
fest, Erntedank usw. gemeinsam 
zu verbringen.

CLUBNACHMITTAGE
Lesungen, Singen, Bastelrun-
den, Gesellschaftsspiele, Back-
und Kochgruppen bilden Schwer-
punkte des Programmes. Es bleibt 

aber immer genug Zeit zum Plau-
dern und um neue Freundschaf-
ten zu knüpfen.

Wir bieten auch jederzeit freiwil-
ligen Mitarbeitern/Innen, die In-
teresse haben sich ehrenamtlich 
zu engagieren, eine attraktive und 
vielfältige Ausbildung und Tätig-
keit an. 

Für Fragen und Auskünfte stehe 
ich Ihnen gerne zur Verfügung: 
Beate Preiler, Teamleitung Be-
suchs-und Begleitdienst, Senio-
renbetreuung; Tel.: 0664/8245455 
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ÄRZTENOTDIENST

JULI 2020
25./26. Dr. Horst Hollick Neumarkt/Ybbs 07412/540 28

AUGUST 2020
01./02. Dr. Ulrike Stierschneider Ferschnitz 07473/8232-0

08./09. Dr. Christian Josef Haunschmidt Blindenmarkt 07473/666 77

15./16. Dr. Ulrike Stierschneider Ferschnitz 07473/8232-0

22./23. Dr. Franz Alois Gabler Euratsfeld 07474/280

29./30. Dr. Horst Hollick Neumarkt/Ybbs 07412/540 28

SEPTEMBER 2020
05./06. Dr. Georg Csaicsich St. Martin 07412/580 90

12./13. Dr. Franz Alois Gabler Euratsfeld 07474/280

19./20. Dr. Christian Josef Haunschmidt Blindenmarkt 07473/666 77

26./27. Dr. Horst Hollick Neumarkt/Ybbs 07412/540 28


